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Gemeindeblatt online

Corona Schnelltest – kostenfrei –

Durch die aktuelle Test-Verordnung des Bundes und die Beauftragung des Gesundheitsamtes können Schnelltests durch den 
DLRG Ortsverband Gochsheim e.V. und die Apotheke an den Gaden angeboten werden.

Alle Personen ohne vorhandene Krankheitsanzeichen (asymptomatisch) können sich kostenfrei mittels PoC Schnelltest testen 
lassen. Testungen können ausschließlich im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten durchgeführt werden.

Termine in der Apotheke an den Gaden nur nach Terminvereinbarung (www.etermin.net/gaden-apotheke), Termine im DLRG 
Schnelltestzentrum sind ohne Terminvereinbarung möglich. 

Was brauchen Sie für Ihren Besuch?:

– kein Termin notwendig 
– Personalausweis oder Reisepass 
– Datenerfassungsbogen (um Ihre Wartezeit zu verkürzen, können Sie den Datenerfassungsbogen auch bereits zuhause  
 ausfüllen; Download  unter www.gochsheim.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/corona-virus-covid-19 ) 
– „ggf. eigenen Stift“ 
– Wichtig – Ihre FFP2 Maske tragen und die Abstandsregeln beachten

Das Ergebnis wird vor Ort bescheinigt und erfüllt die Bestimmungen der Bayerischen Teststrategie (z.B. für den Arbeitsplatz, 
Kindergarten- und Schulbesuch).

Kontakt ins Rathaus
Aufgrund der aktuellen Infektions-
lage im Landkreis Schweinfurt ist die 
Gemeindeverwaltung nur telefonisch 
erreichbar.

Besucherinnen und Besucher kön-
nen jedoch, falls das Anliegen nicht 
telefonisch geklärt werden kann, mit 
dem jeweiligen Sachgebiet einen  
Termin vereinbaren.

Gochsheim, 18.1.2021
Gemeinde



Standesamt Mainbogen
Hauptstraße 11, 97526 Sennfeld
Frau Ulrike Kummer, Tel. 09721 7651-28 oder 
Herr Ralf Simmat Tel. 09721 7651-22
E-Mail: standesamt.mainbogen@sennfeld.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. von 8 bis 12 Uhr, 
Mo. von 14 bis 16 Uhr, Do. von 13.30 bis 17.30 Uhr
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Gemeinde Gochsheim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie können aktiv in unserer Gemeinde mitarbeiten und wir möchten Sie mit diesem 
Vordruck dazu anregen. Wir werden bestrebt sein, Ihre festgestellten Mängel seitens 
der Gemeindeverwaltung sowie des Bauhofes zu beseitigen. Anregungen und Wün-
sche werden geprüft und wenn möglich realisiert.  
Anregungen und Wünsche: 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Name, Adresse: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Telefon: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Folgende Mängel wurden festgestellt:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und evtl. unterstreichen)

 Straßenbeleuchtung  ausgefallen bzw. flackert  Spielplatz, Grünanlage

 Gehweg, Radweg, Fahrbahn  Mast beschädigt  Abfall liegt herum

 Verkehrsschild, Straßenschild  schadhaft  verstopft

 Kanaldeckel, Gully  verschmutzt  überfüllt

 Spielplatz, Grünanlage  Container Altglas, Papier, Blech	  verdreckt

 Sonstige Mängel:

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Kurze Ortsangabe: 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Unterschrift

Gemeindeverwaltung: 
Telefon Zentrale  6444-0 

Fax 6444-29 

E-Mail info@gochsheim.de 

1. Bürgermeister nach Dienstschluss 6444-28

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Dienstag und Mittwoch 14.30 bis 16 Uhr 

Donnerstag 14.30 bis 17 Uhr

Gemeindliche Einrichtungen: 
Hallenbad 646135 

Grundschule 6752930 

Mittelschule 64962-0 

Fax 64962-10 

Jugendtreff 6750641 

Fritz-Zeilein-Halle  

(nur während Veranstaltungen) 61668

Ver- und Entsorgung 
Strom: 

EVU Gochsheim 6444-26

Unterfr. Überlandzentrale  

Lülsfeld 09382/6040 

Wasser: 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Rhön-Maintal-Gruppe 09725/7000 

Abwasser: 

Gemeinde 6444-17 

Gas: 

Stadtwerke Schweinfurt 931-224 

Abfall: 

Landratsamt Schweinfurt 55-546

Grünschnittdeponie: 
Mittwochs 15 bis 18 Uhr 

 Samstags 10 bis 13 Uhr

Altkleidersammlung 

Container Standort: 

Bauhof, Schneidergasse 3 

Abgabe: 

Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr 

Freitag 8 bis 11 Uhr

Kirchen: 
Evang. Pfarramt St.Michael 61113 

Kath. Pfarramt St. Matthias 61116

Kindertagesstätten: 
AWO-Hort Gochsheim 61718 

AWO-Kindertagesstätte 

„Schatzinsel“ 2919960 

Evang. Kindertagesstätte  

„Kunterbunt“ 63983 

Kath. Kindertagesstätte  

„Rasselbande“ 6468780

Sozialstationen: 
Evang. Diakoniestation Gochsheim, 

Raiffeisenstraße 6 63158 

Caritas Sozialstation Gochsheim  

Goethestraße 10 61669 

Polizei 110 

Polizeiinspektion Schweinfurt 2020 

Feuerwehr und Rettungsdienst 112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  

Bayern 116 117

Notdienst
Apothekennotdienst vom  
16.4.2021 bis 30.4.2021
Dienstbereitschaft von 8 bis 8 Uhr am Folgetag

16. Apr Apotheke Stenger, Gochsheim

17. Apr Apotheke im Mainbogen, Sennfeld

18. Apr Sonnen-Apotheke, Bergrheinfeld

19. Apr Apotheke im HausarztZentrum,  
 Grafenrheinfeld

20. Apr Apotheke Stenger, Gochsheim

21. Apr Stern-Apotheke, Schwebheim

22. Apr farma-plus Apotheke, im Marktkauf, SW

23. Apr Linden-Apotheke, Grettstadt

24. Apr  Deutschhof-Apotheke, SW

25. Apr  Apotheke an den Gaden, Gochsheim

26. Apr St. Jakobus-Apotheke, Röthlein

27. Apr St. Helena-Apotheke, Grafenrheinfeld

28. Apr Apotheke im Mainbogen, Sennfeld

29. Apr Apotheke im HausarztZentrum,  
 Grafenrheinfeld

30. Apr Sonnen-Apotheke, Bergrheinfeld

Wichtige Telefonnummern
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Amt für Ländliche 
Entwicklung 
Unterfranken

Flurneuordnung und Dorferneuerung Forst 2  
Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt 
LD-B – A 7566 - 2261
Schlussfeststellung
Das Verfahren Flurbereinigung Forst 2 wird abgeschlos-
sen (§ 149 Flurbereinigungsgesetz).

Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist 
bewirkt. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr 
zu, die im Flurbereinigungsverfahren

hätten berücksichtigt werden müssen.

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Forst 2 sind 
abgeschlossen. 

Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der Zustellung 
der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines 
Monats nach dem ersten Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 
Zeller Str. 40, 97082 Würzburg 
(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg)

einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehenen Dokuments unter der Adresse

poststelle@ale-ufr.bayern.de 

eingelegt werden.

Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage beim Bayerischen

Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: 
Postfach 34 01 48, 80098 München, Hausanschrift: 
Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden. 
Die Klage kann nur bis zum Ablauf von weiteren drei 
Monaten seit dem Ablauf der oben genannten sechs-
monatigen Frist erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 
Gochsheim am 2. März 2021 in 
der Fritz-Zeilein-Halle

Öffentliche Sitzung
1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit
Erster Bürgermeister Manuel Kneuer eröffnete die Sitzung 
und stellte fest, dass alle Mitglieder des Gremiums 
ordnungsgemäß geladen wurden, die Mehrheit anwesend 
und stimmberechtigt und somit die Beschlussfähigkeit 
gegeben war.

Anw.: 19  / Abst.: 0 : 0

2.  Entscheidung über die vorgelegte Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde anerkannt.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

3.  Anerkennung der Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung vom 2.2.2021
Die Niederschrift wurde anerkannt.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

4.  Bauleitplanung;
Flächennutzungsplan,
10. Änderung;
Feststellungsbeschluss
Der Gemeinderat nimmt Bezug auf die erfolgte Abwä-
gung gemäß den §§ 3 und 4 BauGB in der Gemein-
deratssitzung am 1.12.2020 als Grundlage für den 
folgenden Feststellungsbeschluss.

Die Gemeinde Gochsheim beschließt die 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplans für den Gemeindeteil 
Gochsheim in der Fassung vom 15.1.2018. Die 
Begründung hierzu wird gebilligt.

Anw.: 19  / Abst.: 18 : 1

5.  Bauleitplanung;
Bebauungsplan "Nordwest IV" mit 11. Änderung des 
Bebauungsplans "Nordwest II" und 1. Änderung des 
Bebauungsplans "Nordwest III";
Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat nimmt Bezug auf die erfolgte Abwä-
gung gemäß den §§ 3 und 4 BauGB in der Gemein-
deratssitzung am 1.12.2020 als Grundlage für den 
folgenden Satzungsbeschluss.

Die Gemeinde Gochsheim beschließt gemäß § 10 Abs. 
1 BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Nordwest IV“ mit 11. Änderung des Bebauungsplans 
„Nordwest II“ und 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Nordwest III“ im Gemeindeteil Gochsheim in der Fassung 
vom 10.11.2020. Die Begründung hierzu wird gebilligt.

Satzung
der Gemeinde Gochsheim, Landkreis Schweinfurt, über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nordwest IV“ 
mit 11. Änderung des Bebauungsplans „Nordwest II“ 
und 1. Änderung des Bebauungsplans „Nordwest III“ im 
Gemeindeteil Gochsheim.

Die Gemeinde Gochsheim erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Frei-staat Bayern i. V .m. 
§ 10 BauGB folgende

Satzung

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nord-
west IV“ mit 11. Änderung des Bebauungsplans 

„Nordwest II“ und 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Nordwest III“ für den Gemeindeteil Gochsheim.

§ 1

Für die städtebauliche Ordnung in dem Baugebiet „Nord-
west IV“ im Gemeindeteil Gochs-heim ist der am 2.3.2021 
als Satzung beschlossene Bebauungsplan maßgebend.

§ 2

Die Planzeichnung mit Zeichenerklärung und Textteil vom 
10.11.2020 sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan 
vom 10.11.2020 sind Bestandteile dieser Satzung.

§ 3

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung in Kraft. Der Bebauungsplan mit Begründung 
wird im Rathaus der Gemeinde Gochsheim während 
der üblichen Dienststunden zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. Hierbei wird über den Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben.

Gochsheim, den …………

Manuel Kneuer 
Erster Bürgermeister

Anw.: 19  / Abst.: 18 : 1

6.  Baugesuche
Keine Veröffentlichung.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

7.  Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegege-
setzes; Erlass einer Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die 
Sicherung der Gehbahnen im Winter
Diese Verordnung wurde bereits in der Ausgabe vom 
1.4.2021 abgedruckt.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

8.  Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung
8.1  Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung; 
Änderung der Einbahnstraßenregelung Rückertstraße
Hierzu wurde die Beschlussvorlage der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen und eine Änderung der bestehenden 
Einbahnstraßen-Regelung im Einmündungsbereich Rück-
ertstraße/Schonunger Straße mehrheitlich abgelehnt.

Anw.: 19  / Abst.: 6 : 13

8.2  Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung; 
Entfernung Richtungstafel in Kurven Grettstadter 
Straße
Hierzu wurde die Beschlussvorlage der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen und beschlossen, das Zeichen 
625-22 StVO (Richtungstafel in Kurven) in der Grett-
stadter Straße, auf Höhe des Anwesens Fl.Nr. 31 
(Grettstadter Straße 12), ersatzlos zu entfernen.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

8.3  Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung; 
Aufstellung eingeschränktes Haltverbot Uhlandstraße
Hierzu wurde die Beschlussvorlage der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen und folgendes beschlossen:

Das Zeichen 286-10 StVO (eingeschränktes Haltverbot) 
ist auf Höhe des Grundstücks Fl.Nr. 9349 (Anwesen 
Uhlandstraße 65) anzubringen und die Zeichen 274.1 
StVO (Beginn einer Tempo 30-Zone) und 274.2 StVO 
(Ende einer Tempo 30-Zone) auf Höhe des Grundstücks 
Fl.Nr. 9345 (Anwesen Uhlandstraße 63) zu versetzen.

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0

9.  Ausschreibung; Drucker und Kopierer 2021
Hierzu wurde die Beschlussvorlage der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen und beschlossen, neue Kopierer 

und Drucker per Vergabeverfahren anzuschaffen. 

Anw.: 19  / Abst.: 19 : 0
10.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß Art. 52 Abs. 3 
Gemeindeordnung

Es lagen keine Punkte für eine Bekanntgabe vor.

Anw.: 19  / Abst.: 0 : 0
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Ende der amtlichen Nachrichten

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können 
dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.
stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnommen werden.

- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof in München nach Maßgabe der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.
de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

Hinweis:

Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier 
Monaten ab dem 09.04.2021 auch auf der Internetseite 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken auf 

der Seite Projekte in Unterfranken unter „Öffentliche 
Bekanntmachungen – Verwaltungsakte zu öffentlich 
rechtlichen Schritten in Flurneuordnungen und Dorfer-
neuerungen“ eingesehen werden. 

(http://www.landentwicklung.bayern.de/unterfran-
ken/108554) 
Würzburg, 18.3.2021 
gez. Jürgen Eisentraut 
Behördenleiter

Vandalismus in der öffentlichen 
Toilette am Friedhof

Fotos: Gemeinde Gochsheim

Wiederholt wurde am Freitag, den 
09.04.2021 die Friedhofstoilette am Go-
chsheimer Friedhof stark verschmutzt 
und verwüstet vorgefunden. Die Toilet-
te muss zunächst grundgereinigt wer-
den und wurde daher gesperrt. 
In der Toilette lagen Unmengen an be-
schmutztem Papier sowie Zigaretten-
schachteln. In der Toilette und dem Uri-
nal lagen Zigarettenreste gemischt mit 
Papierhandtüchern, welche die Rohre 
verstopften. 

Erster Bürgermeister Manuel Kneuer 
zeigte sich erschüttert, dass innerhalb 
kürzester Zeit die neu sanierte Toilette 
mutwillig stark verwüstet wurde. 
Die Gemeinde Gochsheim ist auf In-
formationen und Beobachtungen der 
Bürger/innen angewiesen. Anzeige ge-
gen Unbekannt ist gestellt. Falls Sie et-
was sehen, melden Sie dies bitte direkt 
der Polizeiinspektion Schweinfurt (Tel. 
09721/2020).

Gochsheim, 12.04.2021
Gemeinde

Aus dem Rathaus



Aus dem Rathaus
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Aus dem Rathaus
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Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100:  
Neue Corona-Maßnahmen im Landkreis Schweinfurt
Die neuen Maßnahmen gelten ab 
Mittwoch, 14. April 2021
Landkreis Schweinfurt. Nach der 
12. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (12. Bay-
IfSMV) vom 5. März 2021 gelten zu-
sätzliche Einschränkungen, wenn in 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in 
Folge über 100 liegt. Der 7-Tage-
Inzidenzwert für den Landkreis 
Schweinfurt liegt seit nunmehr drei 
aufeinanderfolgenden Tagen über 
100.
Am 10. April 2021 lag der Wert bei 
117,8, am 11. April 2021 bei 117,8 
und am 12. April 2021 bei 115,2 
(Werte laut Robert-Koch-Institut, 
Stand jeweiliger Tag, 0:00 Uhr).

Es gelten deshalb ab Mittwoch, 
14. April 2021, die folgenden 
Einschränkungen im Landkreis 
Schweinfurt. Auf die entsprechende 
Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landratsamts Schweinfurt vom 12. 
April 2021 wird verwiesen. Diese Be-
kanntmachung finden Sie unter die-
sem Link www.landkreis-schwein-
furt.de/fileadmin/inhalt_seiten/
amtsblatt/Amtsblatt_Nr._32_2021.
pdf.

Kontaktbeschränkungen, Sport 
und nächtliche Ausgangssperre
Es gelten neue Kontaktbeschrän-
kungen im Landkreis Schweinfurt: 
Der gemeinsame Aufenthalt im öf-
fentlichen Raum, in privat genutzten 
Räumen und auf privat genutzten 
Grundstücken ist nur mit den An-
gehörigen des eigenen Hausstan-
des sowie zusätzlich einer weiteren 
Person zulässig.
Zulässig ist ferner die wechselseitige, 
unentgeltliche, nicht geschäftsmäßi-
ge Beaufsichtigung von Kindern un-
ter 14 Jahren in festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Be-
treuungsgemeinschaften, wenn sie 
Kinder aus höchstens zwei Haus-
ständen umfasst.
Kontaktfreier Sport ist nur unter 
Beachtung der ab Mittwoch, 14. 
April, geltenden Kontaktbeschrän-
kungen (eigener Hausstand plus 
eine weitere Person) erlaubt. Die 
Ausübung von Mannschaftssport ist 
untersagt.

Zudem gilt eine nächtliche Aus-
gangssperre im Landkreis Schwein-
furt. Das bedeutet:
Von 22 Uhr bis 5 Uhr ist der Auf-
enthalt außerhalb einer Woh-
nung untersagt, es sei denn dies ist  
begründet anhand der folgenden 
Ausnahmen:
– medizinischer oder veterinär-
medizinischer Notfall oder andere 
medizinische unaufschiebbare Be-
handlungen
– Ausübung beruflicher oder 
dienstlicher Tätigkeiten oder unauf-
schiebbare Ausbildungszwecke
– Wahrnehmung des Sorge- und 
Umgangsrechts
– unaufschiebbare Betreuung un-
terstützungsbedürftiger Personen 
und Minderjähriger
– Begleitung Sterbender
– Handlungen zur Versorgung 
von Tieren oder
– ähnlich gewichtige und unab-
weisbare Gründe

Einzelhandel: „Click und Meet“, 
Eintritt nur mit negativem Test-
ergebnis
Die Öffnung von Ladengeschäften 
mit normalem Kundenverkehr ist 
für Handels-, Dienstleistungs- und 
Handwerksbetriebe grundsätzlich 
untersagt.
Inzidenzunabhängig haben weiter-
hin zum Beispiel der Lebensmit-
telhandel, Apotheken, Drogerien 
oder Friseurdienstleistungen ge-
öffnet.
Im übrigen Einzelhandel (z. B. Bau- 
und Gartenmärkte, Gärtnereien, 
Schuhgeschäfte, Spielwarengeschäf-
te, Buchhandlungen) gelten jedoch 
aufgrund des derzeitigen Inzidenz-
bereichs zwischen 100 und 200 be-
sondere Regelungen. Die Öffnung 
von diesen Ladengeschäften für 
einzelne Kundinnen und Kunden 
ist nur nach vorheriger Termin-
buchung für einen fest begrenzten 
Zeitraum („Click und Meet“) mög-
lich. Zusätzlich ist der Zutritt nur 
mit Vorlage eines negativen Corona-
Tests zulässig. Als Nachweis gilt ein 
vor höchstens 24 Stunden vorge-
nommener POC-Antigentest oder 
Selbsttest oder ein vor höchstens 48 
Stunden vorgenommener PCR-Test.
 

Bildungsangebote und Musikun-
terricht
Angebote der beruflichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen sowie 
Angebote der Erwachsenenbildung 
und Instrumental- und Gesangsun-
terricht sind in Präsenzform unter-
sagt. 
Ausgenommen davon sind: Erste-
Hilfe-Kurse und die Ausbildung 
von Angehörigen der Feuerwehr, 
des Rettungsdienstes und des 
Technischen Hilfswerks. Auch für 
die Abschlussjahrgänge der beruf-
lichen Schulen dürfen weiterhin 
Präsenzveranstaltungen angeboten 
werden. Diese Angebote sind un-
ter Einhaltung der bekannten Ab-
stands- und Hygienevorgaben zu-
lässig.

Kulturstätten
Neben den bereits geschlosse-
nen Kulturstätten sind nunmehr 
auch Museen, Ausstellungen, Ge-
denkstätten, Objekte der Bayeri-
schen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen und 
vergleichbare Kulturstätten sowie 
zoologische und botanische Gärten 
geschlossen.

Schulen und Kindertagesein-
richtungen 
Weiterhin gilt die Bekanntmachung 
für die Schulen und Kindertages-
stätten vom Freitag, 9. April 2021, 
bis einschließlich Sonntag, 18. April 
2021. Hierzu wird am Freitag, 16. 
April 2021, eine für die kommende 
Kalenderwoche geltende Bekannt-
machung durch das Landratsamt 
Schweinfurt erfolgen. Diese Rege-
lungen gelten dann ab Montag, 19. 
April, bis einschließlich Sonntag, 25. 
April 2021.

Testpflicht für Beschäftige unter 
anderem in vollstationären Pflege-
einrichtungen
Mit einer gesonderten Allgemein-
verfügung vom 12. April 2021 hat 
das Landratsamt Schweinfurt eine 
Testpflicht für Beschäftigte in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen, 
Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen, Altenheimen und 
Seniorenresidenzen an zwei ver-
schiedenen Tagen pro Kalender-
woche, in denen der oder die Be-
schäftigte zum Dienst eingeteilt ist, 
angeordnet. 

Nur einmal pro Kalenderwoche 
müssen sich Beschäftigte der ge-
nannten Einrichtungen testen las-
sen, wenn bereits ein Impfschutz 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht (dies ist ab dem 15. Tag 
nach der Verabreichung der zwei-
ten Impfstoffdosis gegen COVID-19 
anzunehmen) oder, wenn sie in der 
Vergangenheit eine PCR-bestätigte 
COVID-19-Erkrankung durchge-
macht haben und bereits eine Impf-
stoffdosis gegen COVID-19 verab-
reicht bekommen haben ab dem 
15. Tag nach der Verabreichung der 
Impfstoffdosis. 
Dem Landratsamt Schweinfurt ist 
bekannt, dass die Einrichtungen be-
reits freiwillig zwei Testungen pro 
Woche für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anbieten und damit 
einen sehr wertvollen Beitrag zum 
Infektionsschutz leisten.
Sofern der Inzidenzwert von 100 
(an drei aufeinanderfolgenden Ta-
gen) wieder unterschritten wird, 
erfolgt eine neue Bekanntmachung 
durch das Landratsamt Schwein-
furt. 

Schweinfurt, 13.04.2021
Pressemitteilung 076 | 2021
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BayernTour Natur rund 
um den Schweinfurter 
Mainbogen
Kommen Sie mit auf Tour, raus 
in die Natur!
Am 8.5.2021 starten unsere Gäste-
führungen der Aktion „BayernTour 
Natur 2021“. Begleiten Sie Exper-
ten auf ihren Streifzügen durch den 
Schweinfurter Mainbogen und ent-
decken Sie einzigartige Landschaften, 
faszinierende Tier- und Pflanzenwel-
ten und sagenhafte Naturdenkmäler.
In der Zeit von Mai – September 
2020 finden die Gästeführungen der 
BayernTour Natur statt. Alle Füh-
rungen finden Sie übersichtlich auf 
unserer Internetseite www.schwein-
furter-mainbogen.de. 

Bei Rückfragen melden Sie sich un-
ter: Tel.: 09723 93890-51/-52 oder 
per E-Mail: info@schweinfurter-
mainbogen.de.
Sollte es die aktuelle Lage zulassen 
und der Lockdown nicht über den 
18.4.2021 verlängert werden, kön-
nen die Gästeführungen, unter Ein-
haltung aller Schutz- und Hygiene-
maßnahmen, stattfinden. 
Kurzfristige Änderungen können da-
her immer eintreffen und somit Füh-
rungen auch wieder abgesagt werden!

Grafenrheinfeld, 26.3.2021 
Koordinationsstelle Schweinfurter Mainbogen 

gez. Ursula Weidinger

Aktuelles vom Gesangverein 1879 
Gochsheim e.V.
Wie viele andere Vereine in Gochsheim, 
so konnte auch der Gesangverein seine 
Jahreshauptversammlung in diesem 
Jahr auf Grund der Corona-Pandemie 
nicht durchführen. Wir hoffen, dass 
die Lage es bald wieder zulässt, unsere 
Jahreshauptversammlung abzuhalten. 
Dann werden alle Mitglieder satzungs-
gemäß eine Einladung erhalten. 
Auch an Chorproben, ein Konzert 
oder andere öffentliche Auftritte ist – 
nach heutigem Stand – im Moment 
nicht zu denken. Wir geben aber 
die Hoffnung nicht auf, dass wir mit 
unserem gemischten Chor in naher 

Zukunft wieder in Gochsheim vor 
Publikum auftreten dürfen. Denn es 
gibt für uns als Chor nichts Schöne-
res, als mit unserem Gesang anderen 
Menschen ein wenig Hoffnung und 
Freude zu bereiten. In diesem Sinne 
hoffen wir, Sie bald bei einem unserer 
Konzerte begrüßen zu dürfen. 
Wer sich in der Zwischenzeit über un-
seren Chor und Verein informieren 
möchte, darf uns gerne einmal auf 
unserer neuen Homepage besuchen: 
www.chor-gochsheim.de

Gochsheim, 08.04.2021 
gez. H. Muck, E. Geyer

Katholische  
Gottesdienstordnung

Gochsheim
 - Weißer Sonntag für St. Matthias 
Gochsheim u. St. Bonifatius Weyer: 

Samstag, 17.4.
10:00 Messfeier für die Erstkommu-
nionkinder, deren Eltern und Paten 
(Gruppe A)

3. SONNTAG DER OSTERZEIT  
Sonntag, 18.4.

10:00 Messfeier für die Erstkommu-
nionkinder, deren Eltern und Paten 
(Gruppe B)

7:00 Dankandacht für alle Erstkom-
munionkinder u. ihre Familien

Vorabendmessfeier
Samstag, 24.4.

18:30 Messfeier  + nach Meinung

Weyer
Sonntag, 18.4.

10:00 Messfeier + nach Meinung

Sonntag, 25.4.
10:00 Messfeier + Erwin Hofmann 
(Jahrt.)

(Die stets aktuelle Gottesdienstord-
nung auch auf unserer HOMEPAGE 
www.pg-st-christophorus-im-
mainbogen.de)

Bitte mitbringen:  
+ den eigenen Mundschutz 

+ das eigene Gotteslob 
(Neu: ab 15 Jahren ist seit 21.1.2021 

eine FFP2-Maske vorgeschrieben)

Herrn Dekan Mühleck erreichen Sie 
im Pfarramt Obereuerheim unter der 
Rufnummer 0 97 29 / 16 18.

Pastoralreferent Rainer Weigand errei-
chen Sie: Mi 17 - 18 Uhr sowie nach 
Vereinbarung. (i. d. Regel Di – Do vor-
mittags im Pfarrbüro) oder 0 15 77 / 92 
55 853.

Öffnungszeiten Pfarrbüro in Gochsheim: 
(Tel. 61116 - AB) 
bis auf weiteres nur telefonisch 
oder per Email: 
pfarrei.gochsheim@bistum-wuerzburg.de

Montag 14 – 17 Uhr und  
Mittwoch 9 – 12 Uhr

Evangelische  
Gottesdienstordnung

St. Michael
Sonntag, 18.4.2021

9:30 Gottesdienst mit KiGo (Kinder 
bitte direkt in den Gemeindesaal 
bringen).

Sonntag, 25.4.2021
9:30 KONFIRMATION Jahrgang 
2019/2020 nur für die Konfirmanden 
und ihre angemeldeten Familienmit-
glieder (wegen Abstandsregeln)!

Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte 
besuchen Sie einen Gottesdienst in den 
Nachbargemeinden, z. B. in Sennfeld 
um 9:00 Uhr oder in Schwebheim um 
10:15 Uhr.

Sonntag, 2.5.2021
9:30 Gottesdienst Abendmahl (Einzel-
kelche) und KiGo (Kinder bitte direkt in 
den Gemeindesaal bringen).

Unsere evang. Bücherei hat für 
die Ausleihe wieder geöffnet:
Donnerstag 15 – 18 Uhr
Bitte kommen Sie alleine, mit FFP2-
Maske und halten Sie Abstand. Even-
tuell kann es zu Wartezeiten kommen, 
da die Anzahl der Personen, die sich 
gleichzeitig in der Bücherei aufhalten 
dürfen, begrenzt ist. Wir bitten um 
Verständnis und freuen uns auf Sie!

Die Gruppen und Kreise finden 
zurzeit nicht statt. 

Öffnungszeiten evang. Pfarramt:
Das Pfarramt ist zu den gewohnten 
Zeiten geöffnet: 
Montag: 9 – 12 Uhr 
Dienstag: 15 – 16 Uhr 
Mittwoch: 9 – 12 Uhr 
Freitag: 8:30 – 10:30 Uhr
Wenn Sie ins Pfarramt kommen, tragen 
Sie bitte Ihre Mund-Nasen-Bedeckung 
und halten Sie Abstand.

Bitte kommen Sie nur in dringen-
den Fällen ins Pfarramt. Vieles 
kann auch telefonisch oder per 
Mail erledigt werden. Danke!
Wir sind telefonisch oder per Mail wie 
folgt zu erreichen: 
Telefon: 0 97 21 / 6 11 13 
Mail: pfarramt.gochsheim@elkb.de 

Bestattungsunternehmen Dassel
schließt zum 30. April 2021

”Jegliches hat seine Zeit...“ (Puhdys)

Als Andreas Dassel im Januar 2003 die Nachfolge der Firma Därr
antrat, wurde diese Entscheidung von der ganzen Familie mitgetra-
gen. Unser Rückhalt war ihm deshalb so wichtig, weil er jederzeit er-
reichbar sein wollte. Menschen bei einem Trauerfall zur Seite zu ste-
hen war für ihn eine Aufgabe, der er sich sodann voll und ganz widmen
konnte.

Nach seinem Tod im Jahr 2013 führten wir, seine Frau Irene und sein
Sohn Florian, das Unternehmen in seinem Sinne weiter.

Inzwischen haben sich jedoch für uns sowohl im beruflichen als auch
im privaten Bereich gravierende Veränderungen ergeben.

Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns daher entschieden, unser
Bestattungsunternehmen zum Ende diesen Monats zu schließen.

So hat eben alles im Leben seine Zeit...

An dieser Stelle danken wir allen, die wir in der Trauer beraten und
begleiten durften, für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Gochsheim, 9. April 2021
gez. Florian und lrene Dassel

– Anzeige –
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Liebe Vereinsmitglieder 
und Veranstalter, Ihre E-

Mails senden Sie bitte an 
sekretariat@gochsheim.de 
Vielen Dank, Ihre Gemeinde

Die nächste Ausgabe der 
 Gochsheimer Nachrichten 

erscheint am  
30.4.2021, 

Redaktionsschluss ist 
am 23.4. 2021. 

Wir gratulieren

Gochsheim
am 16.4.2021 zum 90. Geburtstag, Ruth Otte

Tel. 0931 2794-3
www.gasuf.de

Jetzt auch Pellets erhältlich

Die Energiespezialisten!

Kaufen Sie Ihren Strom
schon regional?
IhrPartner für grüneEnergie unddigitalenFortschritt
zwischen Main und Steigerwald bietet Ihnen 100 %
Naturstrom aus Bayern mit persönlichem Service zu
garantiert fairen Preisen!

www.uez.de

Lieber Sergej,
wir gratulieren dir zu deinem

50. Geburtstag
und wünschen dir

Gesundheit, Glück,
Liebe und sehr gute Laune!

Olga & Sveta

So finden Sie uns:
Schweinfurter Str. 9 � 97469 Gochsheim

Tel.: 0152/27150847
09721/9784300

E-Mail: uwemeyer.immo@gmail.com

Vermittlung von Immobilien bei Vermietung und Verkauf.
Information

Beratung und Betreuung
Besichtigung und Abwicklung

Wir bringen unsere Interessenten und Ihre Immobilie zusammen.

Immobilienservice-Büro in Gochsheim

S

Seit 5 Jahren erfolgreich
in Gochsheim!

Foto: Freepik


